[bookmark: _Toc342648002][bookmark: _Toc380415618][bookmark: _Toc387832652][bookmark: _Toc414971568][bookmark: _Toc387684822][bookmark: _Toc387687186]Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen Beschaffung von Bodenbelägen, Paneelen und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen  für Innenräume
(Stand: 23. März 2015)
	Produktname
	

	Hersteller
	

	Bieter 
	

	Anschrift des Bieters
	



	Umweltzeichen vorhanden?

	Wenn das angebotene Produkt mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Emissionsarme Bodenbeläge, Paneelen und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für Innenräume (RAL-UZ 176), Ausgabe Januar 2013, zertifiziert ist, dann gelten die nachfolgenden Kriterien als erfüllt. In diesem Fall ist der Fragebogen für Kriterium 1 – Holzherkunft auszufüllen und der erforderliche Nachweis zu erbringen, dass die Anforderung an die Holzherkunft erfüllt wird. Ein weiteres Ausfüllen des Fragebogens ist nicht erforderlich!
	[bookmark: _Toc343846022][bookmark: _Toc343846044][bookmark: _Toc380415619]|_|



	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht[footnoteRef:1] [1:  Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter auszufüllen)

	1
	Anforderungen an das Holz
	
	

	
	Holzherkunft:
Das gesamte verarbeitete Holz stammt aus legalen Quellen.
100 % des Holzes bzw. 100 % der primären Rohstoffe für Holzwerkstoffe stammen aus nachweisbar nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch ein Zertifikat von FSC, PEFC, ein vergleich-bares Zertifikat oder Einzel-nachweise der Legalität der Holzquellen gemäß EU-Verordnung 995/2010[footnoteRef:2] und der nach-haltigen Forst-wirtschaft. Vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise werden anerkannt, wenn vom Bieter nachge-wiesen wird, dass die für das jeweilige Herkunftsland des verwen-deten Holzes geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllt werden. [2:  	Abl. L 295 vom 12. November 2010] 

	|_|

	
	Formaldehyd in Holzwerkstoffen: 
Die für die Herstellung der Produkte eingesetzten Holzwerkstoffe sind entweder mit dem Umweltzeichen nach RAL-UZ 76 ausgezeichnet oder überschreiten im Rohzustand, das heißt vor einer Bearbeitung oder Beschichtung, eine Ausgleichskonzentration für Formaldehyd von 0,1 ppm im Prüfraum nicht.

	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Zertifi-zierung der eingesetzten Holzwerkstoffe mit dem Blauen Engel (RAL-UZ 76); bei Holzwerk-stoffen, die nicht mit dem RAL-UZ 76 ausgezeichnet sind, Vorlage eines Prüfgutachtens gemäß dem Prüfverfahren für Holzwerk-stoffe; alterna-tiv Vorlage eines Prüf-zeugnisses mit Bestätigung der Klassifizie-rung in der Emissionsklas-se E1.
	|_|

	2
	Anforderungen an die Beschichtung
	
	

	
	Allgemeine Anforderungen:
Den Beschichtungen sind als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt, die eingestuft sind als 
krebserzeugend der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008,
erbgutverändernd der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008,
fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008,
besonders besorgniserregend aus anderen Gründen nach den Kriterien des Anhang XIII der REACH-Verordnung, insofern sie in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. Kandidatenliste) aufgenommen wurden.
Von dieser Regelung ausgenommen sind:
prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen,
Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest in den Kunststoff eingebunden werden.

	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung, Technische Merkblätter, Sicherheits-datenblätter
	|_|

	
	Emissionen der Beschichtungssysteme:
Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen durch den Betrieb von Anlagen zum Beschichten der Produkte werden vom Betreiber dieser Anlagen nach den Anforderungen der 31. BImSchV (Lösemittel- oder VOC-Verordnung) oder der europäischen VOC-Richtlinie durch den Einsatz emissionsarmer Beschichtungssysteme oder den Einsatz von Einrichtungen zur Abgasreinigung begrenzt.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung

	|_|

	3
	Nutzung der Produkte
	
	

	
	Innenraumluftqualität: 
Die Produkte überschreiten nicht die in der Tabelle genannten Emissionswerte.
	Verbindung oder Substanz
	3. Tag
	Endwert (28. Tag)

	Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich C6 – C16 (TVOC) 
	≤ 3 mg/m³
	≤ 0,3 mg/m³

	Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich > C16 – C22 (TSVOC) 
	-
	≤ 0,1 mg/m³

	Krebserzeugende Stoffe[footnoteRef:3] [3:  Stoffe, die gemäß Ziffer 2 Allgemeine Anforderungen an Beschichtungssysteme eingestuft sind.] 

	≤ 10 μg/m³ Summe
	≤ 1 μg/m³ je Einzelwert

	Summe aller VOC ohne NIK
	-
	≤ 0,1 mg/m³

	Formaldehyd
	-
	≤ 0,05 ppm

	Ammoniak[footnoteRef:4] [4:  Eine Messung für Ammoniak ist nur für Holz erforderlich, dass mit Ammoniak behandelt wurde. Der für Ammoniak geforderte Endwert entspricht der Geruchsschwelle. 
] 

	-
	0,1 mg/m³



	Ausschluss-kriterium 
Nachweis durch Prüfprotokoll eines unab-hängigen Prüflabors gemäß Teil II der Grund-sätze des DIBt zur gesund-heitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräu-men, basier-end auf der Norm DIN EN ISO 16000-9
	|_|

	
	Gebrauchstauglichkeit:
Die Produkte müssen den üblichen Qualitätsanfor-derungen an die Gebrauchstauglichkeit entsprechen. Hierbei sind die Anforderungen der entsprechenden Produktnormen und Regularien zu erfüllen.
Innentürelemente müssen die Anforderungen nach RAL-GZ 426 erfüllen.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung; 
bei Innentür-elementen Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen nach RAL-GZ 426.
	|_|

	
	Nur Bodenbeläge betreffend
Bauaufsichtliche Zulassung:
Die Bodenbeläge müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Vorlage eines amtlichen Bescheids über die bau-aufsichtliche Zulassung
	|_|

	
	Verpackungen:
Die Produkte sind so verpackt, dass ein Ausgasen flüchtiger Bestandteile nach der Herstellung ermöglicht wird.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung
	|_|

	4
	Verwertung und Entsorgung
	
	

	
	Halogene: 
Bei der Herstellung der Produkte und ihrer Materialien wie z.B. Holzwerkstoffe, Klebstoffe, Beschichtungen wurden keine halogenierten organischen Verbindungen (z.B. Bindemittel, Flammschutzmittel) eingesetzt.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung
	|_|

	
	Flammschutzmittel: 
Das Produkt enthält keine Flammschutzmittel. 

Ausgenommen sind: 
anorganische Ammoniumphosphate (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat usw.),
andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumhydroxyd o. ä.),
Blähgraphit.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung
	|_|

	
	Biozide: 
Das Produkt enthält keine Biozide. 
Ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkon-servierung in wässrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden oder Flammschutzmittel nach Ziffer 4.
	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Hersteller-erklärung
	|_|



